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Nicht alles ist in der BASS oder ADO geregelt. Insbesondere solche
arbeitsrechtlichen/dienstrechtlichen Fragestellungen sind häufig auch die Summe der
Ergebnisse aus zahlreichen Urteilen verschiedener Gerichte. Diesen Stand der Rechtsprechung
kann man bei Gewerkschaften erfragen.

Und im speziellen Fall gilt immer noch krank ist krank. Mit der AU bin ich, egal ob verbeamtet
oder angestellt, zunächst einmal von allen dienstlichen Aufgaben entbinden, außer für meine
Gesundung zu sorgen. Wenn ich mich dann dennoch in der Lage sehe, dass ein oder andere
(ohne Gefährdung meiner Gesundheit) zu tun kann ich das machen, freiwillig. Ich bin jedoch
niemandem Rechenschaft schuldig, was ich kann und was ich nicht kann.
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